
  

Begrifflichkeiten und Abgrenzungsmerkmale für die vier 
verschiedenen Wesentlichkeiten bei der Abschlussprüfung 

 

 
 

 Wesentlichkeit für  
den Abschluss als Ganzes Spezifische Wesentlichkeit 

Definition Betrag, ab dem erwartet wird, 
dass Fehler im Abschluss (ein-
zeln oder in Summe) die wirt-
schaftliche Entscheidung des 
Abschlussadressaten beeinflus-
sen. 

Betrag, ab dem erwartet 
wird, dass ein Fehler inner-
halb einer bestimmten Ab-
schlussinformation (einzeln 
oder in Summe) die wirt-
schaftliche Entscheidung des 
Abschlussadressaten beein-
flussen könnte. 

Sichtweise • Ermessensentscheidung 
des WP 

• Wahrnehmung der allge-
meinen Finanzinformati-
onsbedürfnisse der Ab-
schlussadressaten durch 
den WP 

• Ermessensentscheidung 
des WP 

• Wahrnehmung der be-
sonderen Informationsbe-
dürfnisse der Abschluss-
adressaten in Bezug auf 
einzelne Abschlussinfor-
mationen durch den WP 

Eigenschaften 
des Betrages 

• Einheitlicher Betrag für alle 
Abschlussinformationen aus 
Bilanz, GuV und Anhang 

• Immer größter Betrag 

• Ggf. mehrere Beträge, ein 
Betrag je betreffender 
Abschlussinformation 

• Stets kleiner als die We-
sentlichkeit für den Ab-
schluss als Ganzes 

• Kein Zusammenhang mit 
der Toleranzwesentlich-
keit für den Abschluss als 
Ganzes 

Pflicht zur 
Festlegung 

Ja, obligatorisch bei allen Auf-
trägen 

Ja, jedoch nur wenn Voraus-
setzungen hierfür gegeben 
sind (siehe Definition)! 
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 Toleranzwesentlichkeit 
für den Abschluss als Ganzes 

Spezifische 
Toleranzwesentlichkeit 

Definition Betrag, der festgelegt wird 
um die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Summe der nicht 
korrigierten und nicht aufge-
deckten Fehler im Abschluss 
die Wesentlichkeit für den 
Abschluss als Ganzes über-
schreiten, auf ein angemes-
senes niedriges Maß zu redu-
zieren. 

Betrag, der festgelegt wird 
um die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Summe der nicht 
korrigierten und nicht aufge-
deckten Fehler in einer be-
stimmten Abschlussinformati-
on die hierfür festgelegte 
spezifische Wesentlichkeit 
überschreitet, auf ein ange-
messenes niedriges Maß zu 
reduzieren. 

Sichtweise Maßstab, mit dem Fehlerrisi-
ken auf Abschlussebene und 
auf Ebene einzelner Ab-
schlussaussagen beurteilt 
werden und die entspre-
chenden Prüfungshandlun-
gen durchgeführt werden. 

Maßstab, mit dem Fehlerrisi-
ken bei einer Abschlussinfor-
mation beurteilt werden und 
die entsprechenden Prü-
fungshandlungen durchge-
führt werden. 

Eigenschaften 
des Betrages 

• Einheitlicher Betrag für 
alle Abschlussinformatio-
nen oder verschiedene 
Beträge für verschiedene 
Abschlussinformationen 

• Kleiner als die Wesent-
lichkeit für den Abschluss 
als Ganzes 

• Kein Zusammenhang mit 
ggf. festgelegten Spezifi-
schen Wesentlichkeiten 

• Ein Betrag oder mehrere 
Beträge je Abschlussin-
formation 

• Betragsmäßig kleiner als 
die Spezifische Wesent-
lichkeit 

Pflicht zur 
Festlegung 

Ja, immer! Ja, aber nur wenn spezifische 
Wesentlichkeit festgelegt 
wurde! 
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